
 

Auszug aus dem substanziellen Protokoll 
50. Ratssitzung vom 5. Juni 2019 
 
 
 
1333. 2018/266 

Weisung vom 11.07.2018: 
Amt für Städtebau, Immobilien Stadt Zürich und Liegenschaftenverwaltung, Teil-
revision Bau- und Zonenordnung, Zonenplanänderung Schulanlage Entlisberg in 
Zürich-Wollishofen und Zonenplanänderung ABZ in Zürich-Leimbach sowie 
Tausch von 403 m² Land der Schulparzelle Bruderwies in Zürich-Leimbach gegen 
die Liegenschaften Owenweg 19 und Moosstrasse 30 in Zürich-Wollishofen, Ver-
tragsgenehmigung und Objektkredit 

  
Ausstand: Andreas Kirstein (AL) 
 
Antrag des Stadtrats 
 
1. Der Zonenplan wird gemäss Planbeilagen «Teilrevision Schulanlage Entlisberg» und 

«Teilrevision ABZ Leimbach», datiert vom 18. Mai 2018, geändert. 
2. Für den revidierten Zonenplan gilt weiter: Sobald die BZO 2016 oder die erforderli-

chen Teile davon in Kraft getreten sind, wird der von der «Teilrevision ABZ Leim-
bach» betroffene Perimeter der Wohnzone W4 zugeordnet. Solange die BZO 2016 
oder die erforderlichen Teile davon nicht in Kraft sind, wird der von der «Teilrevision 
ABZ Leimbach» betroffene Perimeter der Wohnzone W3 gemäss BZO 99 zugeord-
net. 

3. Der Stadtrat wird ermächtigt, Änderungen an den Festsetzungen in eigener Zustän-
digkeit vorzunehmen, sofern sich diese als Folge von Rechtsmittelentscheiden oder 
im Genehmigungsverfahren als notwendig erweisen. Solche Beschlüsse sind im 
Städtischen Amtsblatt und im Amtsblatt des Kantons Zürich sowie in der Amtlichen 
Sammlung zu veröffentlichen. 

4. Der Stadtrat setzt die Änderungen gemäss Dispositiv-Ziffern 1–3 nach der Genehmi-
gung durch die kantonale Instanz in Kraft. 

5. Der am 27. November 2017 (mit Nachtrag vom 12. März 2018) beurkundete Tausch-
vertrag mit der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich (ABZ) über  
a) den Erwerb von Kat.-Nr. WO6122, Owenweg 19, und Kat.-Nr. WO6123, 

Moosstrasse 30, im Quartier Wollishofen, zum Tauschpreis von Fr. 1 475 742.40, 
b) die Veräusserung von 403 m² des Grundstücks Kat.-Nr. LE1497, Bruderwies 55, 

im Quartier Leimbach, zum Tauschpreis von Fr. 347 627.80, 
wird genehmigt. 

6. Für den Erwerb der tauschweise zu erwerbenden Liegenschaften Kat.-Nr. WO6122, 
Owenweg 19, und Kat.-Nr. WO6123, Moosstrasse 30, im Quartier Wollishofen, ins 
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Übrige Verwaltungsvermögen der Immobilien Stadt Zürich, wird ein Objektkredit von 
Fr. 1 475 742.40 bewilligt. 

Unter Ausschluss des Referendums: 
7. Von den beiden Berichten nach Art. 47 RPV (Beilagen, datiert 18. Mai 2018) wird 

Kenntnis genommen. 
 
Referentin zur Vorstellung der Weisung / Kommissionsreferentin:  
 
Dr. Ann-Catherine Nabholz (GLP): In dieser Weisung geht es um einen Landabtausch 
im Gebiet Entlisberg. Die Stadt Zürich und die Allgemeine Baugenossenschaft Zürich 
(ABZ) tauschen Land, damit die Stadt das Gelände beim Schulhaus Entlisberg arrondie-
ren kann. Die ABZ erhält im Gegenzug den fehlenden Teil, um eine Arealüberbauung für 
einen geplanten Neubau ihrer Siedlung Leimbach realisieren zu können. Die Arrondie-
rung des Schulhausgeländes macht eine Umzonierung in eine Oe-Zone notwendig. Die 
neu zur ABZ gehörende Parzelle wird zusammen mit dem Rest der ABZ-Siedlung zu ei-
ner W4 gemäss BZO 2016 aufgezont. Der Abtausch schafft eine Win-win-Situation. Für 
die Stadt wird der Weg zur Erweiterung der Schulanlage Entlisberg frei. Angesichts der 
Prognose des Schulamts ist das zu begrüssen. Auf der anderen Seite kann die ABZ ihr 
Verdichtungspotenzial nutzen und damit günstigen Wohnraum schaffen. Um den Tausch 
zu besiegeln, wurde am 27. November 2017 mit einem Nachtrag vom 12. März 2018 mit 
der ABZ ein Tauschvertrag beurkundet. Mit der Weisung genehmigen wir den Land-
tausch zu den im Dispositiv erwähnten Konditionen, die sowohl den Preis für einen Er-
werb der Grundstücke und den sich darauf befindenden Liegenschaften durch die Stadt 
wie auch die Veräusserung des städtischen Landes regeln. Hinzu kommt, dass die Lie-
genschaften ins Verwaltungsvermögen überwiesen werden. 
 
 
Schlussabstimmung über die Dispositivziffern 1–6 
 
Die SK HBD/SE beantragt Zustimmung zu den Dispositivziffern 1–6. 
 

Zustimmung: Präsident Patrick Hadi Huber (SP), Referent; Vizepräsidentin Dr. Ann-Catherine Nabholz 
(GLP), Dr. Florian Blättler (SP), Dr. Mathias Egloff (SP), Brigitte Fürer (Grüne), Nicole  
Giger (SP), Gabriele Kisker (Grüne), Thomas Kleger (FDP), Andrea Leitner Verhoeven 
(AL), Dr. Christian Monn (GLP), Thomas Schwendener (SVP), Maria del Carmen Señorán 
(SVP), Andri Silberschmidt (FDP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der SK HBD/SE mit 112 gegen 0 Stimmen (bei 0 Enthaltun-
gen) zu. 
 
 
Schlussabstimmung über die Dispositivziffer 7 
 
Die SK HBD/SE beantragt Zustimmung zur Dispositivziffer 7. 
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Zustimmung: Präsident Patrick Hadi Huber (SP), Referent; Vizepräsidentin Dr. Ann-Catherine Nabholz 
(GLP), Dr. Florian Blättler (SP), Dr. Mathias Egloff (SP), Brigitte Fürer (Grüne), Nicole  
Giger (SP), Gabriele Kisker (Grüne), Thomas Kleger (FDP), Andrea Leitner Verhoeven 
(AL), Dr. Christian Monn (GLP), Thomas Schwendener (SVP), Maria del Carmen Señorán 
(SVP), Andri Silberschmidt (FDP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der SK HBD/SE mit 106 gegen 0 Stimmen (bei 0 Enthaltun-
gen) zu. 
 
 
Damit ist in Übereinstimmung mit dem Stadtrat beschlossen: 
 
1. Der Zonenplan wird gemäss Planbeilagen «Teilrevision Schulanlage Entlisberg» und 

«Teilrevision ABZ Leimbach», datiert vom 18. Mai 2018, geändert. 
2. Für den revidierten Zonenplan gilt weiter: Sobald die BZO 2016 oder die erforderli-

chen Teile davon in Kraft getreten sind, wird der von der «Teilrevision ABZ Leim-
bach» betroffene Perimeter der Wohnzone W4 zugeordnet. Solange die BZO 2016 
oder die erforderlichen Teile davon nicht in Kraft sind, wird der von der «Teilrevision 
ABZ Leimbach» betroffene Perimeter der Wohnzone W3 gemäss BZO 99 zugeord-
net. 

3. Der Stadtrat wird ermächtigt, Änderungen an den Festsetzungen in eigener Zustän-
digkeit vorzunehmen, sofern sich diese als Folge von Rechtsmittelentscheiden oder 
im Genehmigungsverfahren als notwendig erweisen. Solche Beschlüsse sind im 
Städtischen Amtsblatt und im Amtsblatt des Kantons Zürich sowie in der Amtlichen 
Sammlung zu veröffentlichen. 

4. Der Stadtrat setzt die Änderungen gemäss Dispositiv-Ziffern 1–3 nach der Genehmi-
gung durch die kantonale Instanz in Kraft. 

5. Der am 27. November 2017 (mit Nachtrag vom 12. März 2018) beurkundete Tausch-
vertrag mit der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich (ABZ) über  
c) den Erwerb von Kat.-Nr. WO6122, Owenweg 19, und Kat.-Nr. WO6123, 

Moosstrasse 30, im Quartier Wollishofen, zum Tauschpreis von Fr. 1 475 742.40, 
d) die Veräusserung von 403 m² des Grundstücks Kat.-Nr. LE1497, Bruderwies 55, 

im Quartier Leimbach, zum Tauschpreis von Fr. 347 627.80, 
wird genehmigt. 

6. Für den Erwerb der tauschweise zu erwerbenden Liegenschaften Kat.-Nr. WO6122, 
Owenweg 19, und Kat.-Nr. WO6123, Moosstrasse 30, im Quartier Wollishofen, ins 
Übrige Verwaltungsvermögen der Immobilien Stadt Zürich, wird ein Objektkredit von 
Fr. 1 475 742.40 bewilligt. 

Unter Ausschluss des Referendums: 
7. Von den beiden Berichten nach Art. 47 RPV (Beilagen, datiert 18. Mai 2018) wird 

Kenntnis genommen. 
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Mitteilung an den Stadtrat und amtliche Publikation am 12. Juni 2019 gemäss Art. 12 der 
Gemeindeordnung (Ablauf der Referendumsfrist: 12. August 2019) 

 
 
 
Im Namen des Gemeinderats 
 
 
Präsidium 
 
 
Sekretariat 


